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öffentl iche Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 21 .06.2026
und eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am 05.07.2026
Bei der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der etwa erforderlich werdenden Stichwahl kann nur wählen, wer in
das Wählervezeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

1. Wählerverzeichnis
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1.1 ln das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen die
für die Wahl am 21.06.2026 Wahlberechtigten eingetra-
gen.
Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahl-
berechtigt sind, werden, wenn sie bei der Aufstellung des
Wählverzeichnisses bekannt sind, in das Wählervezeich-
nis mit einem Sperrvermerk für die erste Wahl eingetra-
gen; im Ubrigen erhalten sie auf Antrag einen Wahlschein
(siehe Nr.2).

Wahlberechtigte, die für die erste Wahl in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens
31 .05.2026 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung des
Wählerverzeichnisses beantragen, wenn er nicht Gefahr
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann
(siehe Nr. 1.3).

Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahl-
berechtigt sind, erhalten erst eine Wahlbenachrichtigung,
sobald absehbar ist, dass eine Stichwahl stattfindet. Sie
können nach Nr. 1.3 die Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses beantragen.
Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundes-
republik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am
Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde
gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat
der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass
er bei keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder
noch beantragen wird. Außerdem hat er nachzuweisen,
dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben
wird.

Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge-
meinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren
seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuzie-
hen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, sind mit der
Rückkehr wahlberechtigt. Wahlberechtigte, die nach ihrer
Rückkehr am Wahltag noch nicht mindestens drei Monate
in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung be-
gründet haben, werden nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen.
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach $ 26 Bundes-
meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht
in das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls
nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.
Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wähler-
verzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an

Eides statt mit den Erklärungen nach $ 3 Abs. 3 und 4 der
Kommunalwahlordnung (KomWO) beizufügen.
Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das
Bü rgermeisteramt H au ptstraße 44, 69251 Gai berg
bereit.

Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt
werden und - ggf. samt den genannten Erklärungen und
eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen - spätes-
tens bis zum Sonntag 31.05.2026 beim Bürgermeisteramt
Gai berg, Hau ptstra ße 44,69251 Gai berg ein gehen.

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen; $ 30 KomWO gilt entsprechend.
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffene
eine Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig ein
Wahlschein beantragt wurde. Dies gilt auch für die erst für
die etwaige Stichwahl Wahlberechtigten.

1.2 Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen von
01.06.2026 bis 05.06.2026 während der allgemeinen Off-
nungszeiten für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten im Bürgerbüro der Gemeinde Gaiberg,
Hauptstraße 44,69251 Gaiberg. Die Räumlichkeiten sind
barrierefrei.
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählervezeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählervezeichnis eingetragenen Personen über-
prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des
Wählervezeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Ein-
sicht und Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre gemäß $ 51 Abs. 1 bis 4 Bundesmeldege-
setz eingetragen ist.

Das Wählervezeichnis wird im automatisierten Verfahren
geführt. Die Einsichtnahme ist durch Datensichtgerät
möglich. z)

1.3 Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann während der Ein-
sichtsfrist, spätestens am Freitag, dem 05.06.2026 bis
12.00 Uhr beim Bürgermeisteramt Hauptstraße 44, 69251
Gaiberg, die Berichtigung des Wählervezeichnisses be-
antragen. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei. Der An-
trag kann schriftlich oder zur Niederschrift gestellt wer-
den.

1 .4 Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-



zeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahl-
benachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen
Wahlraum oder durch Briefwahl wählen möchte, benötigt
dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 2).

2. Wahlscheine
2.1 Einen Wahlschein erhält auf Antrag
2.1 .1ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
2.1 .2ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener

Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden

versäumt hat, rechtzeitig die Eintragung in das Wäh-
lervezeichnis nach g 3 Abs. 2 und 4 und g 3b Abs. 1

KomWO (vgl. 1.1) oder die Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses (vgl. 1.3) zu beantragen; dies gilt auch,
wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Fest-
stellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise
nach $ 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach
Ablauf der Antrags- oder Einsichtsfrist entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeis-
teramt bekannt geworden ist.

2.2 Für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am
05.07.2026 erhält ferner einen Wahlschein von Amts we-
gen, wer für die Wahl am 21 .06.2026 einen Wahlschein
nach Nr. 2.1.2 erhalten hat.

2.3 Wahlscheine können
für die Wahl am 21.06.2026 bis Freitag, 19.06.2026,
18.00 Uhr, für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl
am05.07.2026 bis Freitag 03.07.2026,18.00 Uhr, beim
Bürgermeisteramt Hauptstraße 44, 69251 Gaiberg,
schriftlich, mündlich oder elektronisch (nicht aber te-
lefonisch) beantragt werden. Die Räumlichkeiten sind
barrierefrei.
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder
aufgrund der Anordnung einer Absonderung nach dem
lnfektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur un-
ter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden
kann, kann der Wahlschein noch bis zum Wahltag,
15.00 Uhr, beantragt werden. Das Gleiche gilt für die Be-
antragung eines Wahlscheins aus einem der unter Nr.
2.1 .2 genannten Gründen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderun-
gen kann sich für die Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm
bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

2.4 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem be-
liebigen Wahlraum der StadVGemeinde *) oder durch
Briefwahl wählen. Der Wahlschein enthält dazu nähere
Hinweise. Mit dem Wahlschein erhält derWahlberechtigte

r einen amtlichen Stimmzettel
o einen amtlichen Stimmzettelumschlag to) für die

Briefwahl
r einen amtlichen hellroten 11) Wahlbriefumschlag

mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-
zusenden ist

Die Abholung von Wahlschein und Briefiruahlunterlagen
für einen anderen ist nur zulässig, wenn die Empfangsbe-
rechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen
wird. Der Wahlberechtigte, der seine Briefirvahlunterlagen

beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann
an Ort und Stelle die Briefiryahl ausüben.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens oder Schreibens
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe
seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung beschränkt (zulässige Assistenz). Un-
zulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt
oder verändert oder wenn ein lnteressenkonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hifestellung von
der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

2.5 Bei derBriefwahl muss derWählerden Wahlbrief mitdem
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag)
und dem Wahlschein so rech?eitig an den Vorsitzenden
des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde, die auf
dem Wahlbrief angegeben ist, absenden, dass er dort
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der deutschen Post unentgeltlich beför-
dert.
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen
Stelle abgegeben werden.

Ort, Datum

Gaiberg, 18.05.2026
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